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Oberlandesgericht Köln 
Reichenspergerplatz 1 
 
50670 Köln 
 
 
per beA 
 
 
 
 
Hamburg, 1. April 2025 
AZ.: M0154/24 nm/di 
(bitte stets angeben)  
 

B E R U F U N G 
 

In dem Rechtsstreit 
 
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – 
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., vertreten durch den Vorstand, Rudi-
Dutschke-Straße 17, 10969 Berlin 
 

- Kläger und Berufungsbeklagte - 
 
Prozessbevollmächtigte I. Instanz: Rechtsanwälte Merleker Partner, Hardenbergstraße 
10, 10623 Berlin  
 
gegen  
 
die UFKB GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Koch, Peter-Schüller-

Weg 3, 53894 Mechernich 

- Beklagte und Berufungsklägerin - 
 
Prozessbevollmächtigte I. und II: Instanz: Klein Rechtsanwälte, Barmbeker Straße 2, 
22303 Hamburg  
 
Az. des Landgerichts Köln 33 O 219/24 
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In dem vorbezeichneten Rechtsstreit zeigen wir an, dass wir die Klägerin und 

Berfungsbeklagte im Berufungsverfahren vertreten und legen namens und in Vollmacht 

der Beklagten gegen das am 06.03.2025 verkündete Urteil des Landgerichts Köln, uns 

zugestellt am 06.03.2025, zum Aktenzeichen 33 O 219/24 

 

Berufung 
 

ein. Berufungsanträge und die Berufungsbegründung bleiben einem gesonderten 

Schriftsatz vorbehalten. Die Frist zur Berufungsbegründung läuft nach unseren 

Unterlagen am 06.05.2025 aus. Eine Abschrift des angefochtenen Urteils ist beigefügt. 

 

Die Berufung erfolgt zunächst nur fristwahrend, die Gegenseite wird gebeten, sich 

einstweilen nicht zu legitimieren. 

 

 

 
qualifiziert elektronisch signiert durch 
Martin Klein 
Rechtsanwalt 


